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Amtliche Bekanntmachungen

Gesetz über das Meldewesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches
Meldegesetz – BbgMeldeG) § 33 BbgMeldeG

Melderegisterauskünfte in besonderen Fällen

(1) Die Meldebehörde darf Parteien, politischen Vereinigungen, Wähler-
gruppen, Listenvereinigungen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Wahlen zum Europäischen Parla-
ment, zum Deutschen Bundestag, zum Landtag Brandenburg sowie
im Zusammenhang mit Kommunalwahlen in den sechs der Wahl
vorangehenden Monaten zum Zwecke der Wahlwerbung aus dem
Melderegister Auskunft über die in § 32 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten
Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, soweit für de-
ren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmt
ist. Die Geburtstage der Betroffenen dürfen nicht mitgeteilt wer-
den. § 32 Abs. 4 gilt entsprechend. Die Empfänger haben die Daten
spätestens eine Woche nach der Wahl zu löschen; eine entspre-
chende Verpflichtungserklärung ist abzugeben. Die Meldebehörde

Öffentliche Bekanntmachung
über das Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe von persönlichen Daten im

Zusammenhang mit Wahlen, Alters- und Ehejubiläen sowie an Adressbuchverlage

kann die Auskunftserteilung mit zusätzlichen Auflagen verbinden,
um sicherzustellen, dass die Empfänger ihren Verpflichtungen nach
Satz 4 nachkommen.

Jeder betroffene Einwohner hat das Recht, der Weitergabe
seiner Daten zu widersprechen (§ 33 VI BbgMeldeG)

Der Widerspruch sollte schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt-
verwaltung Fürstenberg/Havel (Einwohnermeldeamt, Zimmer 04), Markt
1, 16798 Fürstenberg/Havel eingelegt werden.

Fürstenberg/Havel, 15.02.2013

Philipp
Bürgermeister
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In der LEADER-Region Obere Havel konnten in den vergangenen 5 Jah-
ren 159 Projekte mit öffentlichen Geldern in Höhe von ca.15 Mio €
unterstützt werden. Für die Umsetzung dieser Projekte wurden knapp
25 Mio. € investiert. Für die LAG Obere Havel e.V. sind die Förderung
privater gewerblicher Aktivitäten und Investitionen der Bürger und Kom-
munen in die Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität in unseren
Dörfern und Kleinstädten von besonderer Bedeutung. Dazu zählten auch
Projekte zur Unterstützung des Dorfgemeinschaftslebens, der Schaf-
fung kultureller Angebote und der Förderung junger Familien für Wohn-
raum. Die nahezu flächendeckende Erschließung der Kommunen mit
„schnellem Internet“ war in den letzten beiden Jahren ein wichtiger
Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit der ländlichen Gebiete in unse-
rem Landkreis. Derzeit läuft die Umsetzung eines touristischen Infor-
mations- und Besucherleitsystems an 15 Standorten, das Oberhavel
mit seiner Themenvielfalt und Attraktivität der Angebote vorstellt und
für die Region wirbt. Weitere Informationen zur LEADER-Region, den
Projekten und Fördermöglichkeiten hält die Homepage unseres Vereins
unter www.ile-oberhavel.de  für Sie bereit.
Eine Förderung von neuen Projekten in ausgewählten Bereichen bis
Ende 2013 hängt von der Auslastung des Fördermittelbudgets für die
ländlichen Räume in Brandenburg ab, was derzeit durch das zuständige
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft geprüft wird.

Die aktuelle EU-Förderperiode endet 2013 – eine Zwischenbilanz

Zur aktuellen Förderkulisse gehören das Amt Gransee und Gemein-
den sowie die Städte und Gemeinden Fürstenberg/Havel, Zehdenick
(außer der Kernstadt), Löwenberger Land, Liebenwalde, Kremmen
und Oberkrämer. Von der Stadt Oranienburg befinden sich die Orts-
teile Schmachtenhagen, Zehlendorf und Wensickendorf sowie
der Ortsteil Zühlsdorf der Gemeinde Mühlenbecker Land in der LEA-
DER-Region.
Die Vorbereitung der neuen EU-Förderperiode von 2014 bis 2020 laufen
bereits auf verschiedenen Ebenen (EU, Bund, Land und in den Regio-
nen).
Für Fragen zu Möglichkeiten der Projektförderung und Beratung wen-
den Sie sich bitte an unser LEADER- Regionalmanagement mit Sitz im
ILE-Treff in 16515 Oranienburg, Adolf-Dechert-Straße 1, Haus 2, Zimmer
1.30:
Frau Susanne Schäfer; Herr Dr. Reiner Erdmann
Tel.: 03301/601672 (mittwochs und donnerstags)
E-Mail: ile-treff-oberhavel@web.de
Infos: www.ile-oberhavel.de

Jörn Lehmann
Vorsitzender der Lokale Aktionsgruppe (LAG) Obere Havel e.V.




